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Seit der letzten Dekade wird der Bereich der betrieblichen Ausbildung in den Berufsfeldern Gesundheit 

und Pflege zunehmend professionalisiert. Die Praxisanleitung während der betrieblichen Einsatzphasen in 

der Gesundheits- und Pflegeausbildung wird zum Teil ordnungspolitisch geregelt sowie die Ausbildung 

zur Praxisanleitung in ersten Ansätzen curricular und didaktisch strukturiert. Während im Dualen System 

traditionell die betrieblich-berufliche Ausbildung ordnungspolitisch, curricular und didaktisch geregelt 

ist, sind die Strukturen in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege allerdings erst in der Entwicklung 

und aktuell heterogen ausgeprägt, was zur Gefahr führt, die eigentlichen Ziele zu verfehlen. Es fehlt an 

einer Standardisierung der betrieblich-beruflichen Ausbildung in den Berufsfeldern Gesundheit und 

Pflege; dies gilt auch für die Berufe in diesem Bereich, die im Dualen System verankert sind (z. B. medi-

zinische Fachangestellte). Im vorliegenden Beitrag bieten wir eine Analyse der Strukturen der betrieb-

lich-beruflichen Ausbildung im Dualen System und in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege an, um 

darüber Gestaltungsherausforderungen im Sinne einer Qualitätssicherung herauszuarbeiten. Die Analyse 

erstreckt sich über die ordnungspolitische, organisatorische und didaktische Ebene. Im Ergebnis zeigt 

sich u. a., dass die Standardisierung im Dualen System ein relevanter Orientierungspunkt für die Weiter-

entwicklung in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege sein kann. Gleichzeitig gilt es Herausforderun-

gen der Akademisierung und Heterogenität in beiden Bereichen curricular und didaktisch aufzunehmen.  
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KARL-HEINZ GERHOLZ & JULIA GÖHLER  

(Universität Bamberg & Medical School Berlin) 

Die betriebliche Ausbilderin
1
 – Ein Vergleich zwischen dem 

Dualen System und den Berufsfeldern Gesundheit (und Körper-

pflege) und Pflege 

 

1 Hinführung: Professionalisierung der Ausbildung in den Berufsfeldern 

Gesundheit und Pflege 

In den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege, speziell bei den personen- und patientenbezoge-

nen Dienstleitungsberufen im Gesundheitswesen (Pundt/Kälble 2015), können in den letzten 

Jahren Professionalisierungserfordernisse und -bemühungen beobachtet werden (Bollinger/ 

Gerlach 2015; Krampe 2015). Diese sind nach dem Professionalisierungsverständnis von 

Unschuld (2015) als Impulse zu begreifen, auf Basis derer eine Berufsgruppe vermehrt Ein-

fluss auf die Schaffung, Anwendung und Entlohnung ihres berufsspezifischen Wissens und 

Könnens nimmt. Die Impulse stehen im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen und tech-

nischen Entwicklungen im Beschäftigungssystem. So ist u. a. mit einer Zunahme von Men-

schen mit chronischen Erkrankungen und Multimorbidität zu rechnen, was einen komplexe-

ren Versorgungsaufwand zur Folge hat. Dadurch ergeben sich für die Berufe im Gesundheits-

wesen variierende Handlungs- und Verantwortungsspektren sowie Bedarfe zu integrierten 

Versorgungskonzepten (vgl. SVR 2009, Walkenhorst 2011) als auch sich dynamisch verän-

dernde Arbeitsstrukturen (Krampe 2015). Gleichzeitig ist eine interdisziplinäre und multipro-

fessionelle Zusammenarbeit erforderlich sowie im Sinne einer Professionalisierung das Ver-

mögen der Berufsangehörigen, Wissen und Können für diese Anforderungen aufzubauen und 

reflektieren zu können (vgl. Unschuld 2015). 

Bemühungen den genannten Veränderungen im Beschäftigungssystem gerecht zu werden, er-

fordern konsequenterweise Anpassungen im Qualifizierungssystem der Ausbildenden (vgl. 

Wissenschaftsrat 2012). So finden zunehmend die Evidenzbasierung von beruflichem Han-

deln als auch das interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeiten in den berufli-

chen Ausbildungsgrundlagen Einzug (u. a. Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013). Dar-

über hinaus zeigt sich, dass die Akademisierung einiger personen- und patientenbezogenen 

Dienstleitungsberufe im Gesundheitswesen über Modellklauseln zu ausgewählten Berufsge-

setzen (Berufsgesetze der Kranken- und Altenpflege, der Logo-, Ergo- und Physiotherapie 

                                                
1 Da die Autorinnen des Artikel sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts sind und gleichzeitig über 

ein Feld geschrieben wird, welches häufig mit genderspezifischen Stereotypen konturiert wird, wird nachfol-

gend von den Autoren im unregelmäßigen Wechsel sowohl die maskuline, die feminine oder auch die feminin-

und-maskuline Schreibweise benutzt. Sollte doch eine Form überwiegen, so ist dies nicht intendiert, aber un-

bewusst manchmal nicht zu verhindern.  
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sowie des Hebammenwesens) möglich wurde (vgl. GEBK 2009), womit neben der beruflich 

schulischen Ausbildung auch auf Hochschulebene ausgebildet wird (vgl. Gerholz/Walken-

horst 2015), vor allem um wissenschaftliche Entwicklungen voranzutreiben sowie Karriere-

wege zu begünstigen (vgl. Wissenschaftsrat 2012).  

Für eine umfassendere Betrachtung und Einordnung dieser Entwicklungen ist anzuführen, 

dass die Erfordernisse und Bemühungen in Richtung Professionalisierung in einem engen 

Rahmen eines zunehmenden ökonomischen Drucks stattfinden, der das Gesundheitswesen 

mit wirtschaftlichen Interessen durchdringt. D. h., dass über Entwicklungen im Gesundheits-

wesen, wie z. B. der Privatisierung von Krankenhäusern, der Einführung von DRGs und Fall-

pauschalen, der Reduzierung von Kosten durch Personalverknappung und Arbeitsverdichtung 

die Gefahr besteht Professionalisierungsmöglichkeiten der im Gesundheitswesen arbeitenden 

Berufsgruppen stark in den Hintergrund geraten zu lassen (Krampe 2015; Unschuld 2015). 

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Berufsgruppen eher geringeren Einfluss auf die 

Schaffung und vor allem die bedarfsgerechte Anwendung und die Entlohnung ihres berufs-

spezifischen Wissens und Könnens nehmen. 

Damit sich diese Berufsgruppen dennoch professionalisieren, ist es notwendig, dass das 

schulische als auch das betrieblich-berufliche Ausbildungspersonal dafür qualifiziert ist und 

qualifiziert wird, Professionalisierungsprozesse mindestens zu unterstützen. Als problema-

tisch sind hier allerdings die ordnungspolitischen Vorgaben zur Qualifizierung des betrieb-

lich-beruflichen Ausbildungspersonals für die personen- und patientenbezogenen Dienstlei-

stungsberufe vor allem außerhalb des Dualen Systems zu konstatieren. Es erscheint kaum 

nachvollziehbar, dass bei Berufen mit besonders folgenschweren beruflichen Tätigkeiten, die 

Professionalisierung in der betrieblich-beruflichen Ausbildung aktuell sehr heterogen und 

nicht hinreichend geregelt ist. Als ein Grund dafür kann angeführt werden, dass die Ausbil-

dung in diesen Berufen traditionell als Aufgabe des Gesundheitssystems und weniger als Be-

reich des Berufsbildungssystems betrachtet worden ist (vgl. Kraus 2007). Dies wird vor allem 

anhand der ordnungspolitischen Grundlagen deutlich, die sich neben einigen Ausnahmen (z. 

B. Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Medizinische/r Fachangestellte/r) außerhalb des 

Dualen Systems konstituiert haben. Genannt seien hier die Berufszulassungsgesetze (z. B. 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie: MPhG) als auch landesgesetzliche Regelungen 

zur beruflichen Ausbildung (z. B. Pflegeassistent/in). Mit anderen Worten, im Vergleich zum 

Dualen System befinden sich die Strukturen in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege, die 

außerhalb des Dualen Systems ausgebildet werden, hinsichtlich der betrieblich-beruflichen 

Ausbildung in der Entwicklung. Anders stellt sich dies im Dualen System dar, welches auf 

der ordnungspolitischen, organisatorischen und didaktischen Ebene eine Institutionalisierung 

aufweist.  

Nachfolgend wird die Struktur des Dualen Systems – genaugenommen der betrieblichen 

Ausbildung im Dualen System – als Referenzpunkt genommen, um darüber Gestaltungsmög-

lichkeiten und -herausforderungen für die betrieblich-berufliche Ausbildung in personen- und 

patientenbezogenen Dienstleitungsberufen im Gesundheitswesen im Speziellen und Heraus-

forderungen für die betrieblich-berufliche Ausbildung im Allgemeinen herauszuarbeiten. 

http://www.bwpat.de/
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Dass die Strukturen des Dualen Systems hierbei als Vergleichsgröße fungieren, begründet 

sich dadurch, dass die betrieblich-berufliche Ausbildung im Dualen System einer hohen In-

stitutionalisierung unterliegt, was die Qualität und Stabilität dieses Bereiches unterstützt und 

sich günstig auf Professionalisierungsprozesse auswirken kann. Unsere Ausführungen ordnen 

sich über vier Abschnitte und basieren hauptsächlich auf ordnungspolitischen Analysen. Zu-

nächst (Abschnitt 2) wird eine Darstellung der Strukturen der betrieblich-beruflichen Ausbil-

dung im Dualen System und im folgenden dritten Abschnitt der personen- und patientenbe-

zogenen Dienstleistungsberufen im Gesundheitswesen vorgenommen. Basierend auf diesen 

Ausführungen erfolgt in Abschnitt vier eine synoptische Gegenüberstellung, um darauf auf-

bauend Orientierungsmöglichkeiten für die Professionalisierung der betrieblich-beruflichen 

Ausbildung in den personen- und patientenbezogenen Dienstleistungsberufen des Gesund-

heitswesens abzuleiten (Abschnitt 5).  

2 Strukturen der betrieblichen Ausbildung im Dualen System
2
   

2.1 Ordnungspolitische Ebene  

Die Berufsausbildung im Dualen System wird zwischen den Lernorten Betrieb und Schule 

gestaltet, was durch unterschiedliche ordnungspolitische Regulationen strukturiert ist (vgl. 

Greinert 1995). Hierbei zeigt sich, dass „dual“ nicht nur auf die Lernorte begrenzt ist, sondern 

auch hinsichtlich der Ordnungsarbeit (Gesetzgebungskompetenz Bund und Länder), Ausbil-

dungsvorgaben (Lehrplan und Ausbildungsordnung), Überwachung (Länder und zuständige 

Stellen) sowie Gestaltung der Bildungsarbeit (Ausbilder und Berufsschullehrer) geregelt wird 

(vgl. Kell 2006, Gerholz/Brahm 2014).  

Bezogen auf den betrieblichen Teil der Dualen Ausbildung stellt das Berufsbildungsgesetz 

von 1969 die bundesgesetzliche Regelung dar. Das Ausbildungsverhältnis begründet sich 

durch einen privatrechtlichen Ausbildungsvertrag zwischen Ausbildungsbetrieb und Auszu-

bildenden (§ 10 BBiG). Die Überwachung der Ausbildung obliegt den zuständigen Stellen, 

den Kammern (§ 71ff.). In der Ausbildungsordnung wird u. a. das Ausbildungsberufsbild und 

Ausbildungsdauer festgeschrieben und welche beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-

higkeiten während der Ausbildung zu fördern sind. In welcher zeitlichen und inhaltlichen 

Gliederung dies erfolgt, ist in einem entsprechenden Ausbildungsrahmenplan festzulegen 

(vgl. § 4 BBiG).  

Hinsichtlich der Ausbildungspersonals schreibt das BBiG vor, dass Auszubildende von fach-

lich und persönlich geeigneten Personen auszubilden sind (§ 30 BBiG). Fachliche Eignung 

zielt dabei auf berufliche sowie berufs- und arbeitspädagogische Fähigkeiten (vgl. § 30 

BBiG). Seit 1972 ist der Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fähigkeiten über die 

Ausbildereignungsverordnung (AEVO) geregelt. Insgesamt kann konstatiert werden, dass die 

Zielformulierung ‚berufs- und arbeitspädagogische Fähigkeiten’ sehr allgemein gehalten ist. 

                                                
2
  Nachfolgend ausgeklammert werden die personen- und patientenbezogenen Dienstleitungsberufe im Gesund-

heitswesen des Dualen Systems, da einige besonderen Bedingungen unterliegen (vgl. Abschnitt 3).  
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Pätzold merkt frühzeitig an, dass sich hierin das Spannungsfeld zwischen einerseits Sicherung 

der betrieblichen Anforderungen an die Leistungserstellung und andererseits pädagogische 

Ansprüche in der Ausbildung widerspiegelt (vgl. Pätzold 1980). Hier zeigt sich die Kunst, 

ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu etablieren, die die Ausbildungsbereitschaft der 

Betriebe und deren Angebot an Ausbildungsplätzen nicht einschränken und gleichzeitig den 

pädagogischen Anspruch erfüllen, eine curricular und didaktisch anspruchsvolle Bildung der 

Auszubildenden sicherzustellen.  

Ordnungspolitisch betrachtet stellt die AEVO das zentrale Instrument zur Qualifizierung der 

Ausbilder im Betrieb dar. In der aktuellen Fassung aus dem Jahre 2009 wird in der AEVO für 

berufs- und arbeitspädagogische Eignung verstanden, die „Kompetenz zum selbstständigen 

Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung in den Handlungsfeldern:  

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen,  

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken,  

3. Ausbildung durchführen und  

4. Ausbildung abschließen.“ (§ 2 AEVO).  

Die Handlungsfelder werden durch entsprechende performative Zielformulierungen konkreti-

siert: z. B. „Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind in der Lage, lernförderliche Bedingungen 

und eine motivierende Lernkultur zu schaffen“ oder „die soziale und persönliche Entwicklung 

von Auszubildenden zu fördern,“ (AEVO 2009). Hierbei fällt auf, dass der Anspruch einer 

Kompetenzorientierung umgesetzt wird und eine Orientierung am Prinzip des Lehrens und 

Lernens in Arbeits- und Geschäftsprozessen vorliegt, womit eine engere Anbindung an die 

Leistungsprozesse des Betriebes vorgenommen wird (vgl. Ulmer & Gutschkow 2009; BIBB 

2009). Damit nimmt die AEVO den europäischen Gedanken der Steuerung von Bildungspro-

zessen vom Ergebnis her (vgl. Gerholz & Gössling 2016) auf. Gleichzeitig bleibt es aber zu-

nächst eine curriculare Vorgabe, deren didaktische Umsetzung nicht näher präzisiert wird und 

damit die Erreichung der Zielsetzung weitgehend den Anbietern von AEVO-Lehrgängen 

überlassen wird. So relativiert sich nach Buschfeld (2010) der Anspruch der AEVO in Anbe-

tracht der empfohlenen Dauer der Vorbereitungskurse, wonach für die beispielhaften oben 

angeführten Zielformulierungen im Durchschnitt eigentlich nur eine Stunde der Unterrichtung 

der angehenden Ausbilder zur Verfügung steht.  

Mit der AEVO liegt ein zentrales ordnungspolitisches Instrument vor, die Qualifizierung der 

Ausbilder zu regulieren, wenngleich die Regulierungswirkung als gering einzuschätzen ist 

(vgl. Gössling/Sloane 2013, 235). Hierbei ist aber, einerseits hinsichtlich der Wirkung auf die 

Qualität der Ausbildung im Betrieb und andererseits hinsichtlich der Wirkung auf die Fähig-

keiten der Ausbilder zu differenzieren (s. auch Abschnitt 2.3). Zu Ersteren zeigen Ulmer et al. 

(2009) auf, dass im Zuge der Aussetzung der AEVO von 2003-2009 die Ausbildungsabbrü-

che bei Betrieben ohne qualifiziertes Personal nach AEVO häufiger aufgetreten sind. Zu 

letzterem kommen Bahl & Brünner (2013, 525) im Rahmen einer Interviewstudie zum Er-
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gebnis, dass die AEVO vielmehr als Qualitätssiegel zur Berechtigung der Ausbildung fun-

giert und die Befähigung zum pädagogischen Handeln eine untergeordnete Rolle spielt.  

2.2 Organisatorische Ebene 

Die organisatorische Ebene zielt auf den Organisationsstrukturen des Ausbilderalltags im 

Betrieb. Eine klare Begriffsbestimmung zur Rolle des Ausbilders liegt nicht vor. Es kann – 

durchaus verkürzend – zwischen hauptamtlichen Ausbildern (Ausbilder i.e.S.) und ausbil-

dende Fachkräfte (Ausbilder i.w.S.) differenziert werden (vgl. Kell 1994, Ulmer/Grutschkow 

2009). Hauptamtliche Ausbilder sind ausdrücklich mit der Wahrnehmung der Ausbildungs-

aufgaben im Betrieb beauftragt und die verantwortlichen Ausbilder gegenüber der zuständi-

gen Stelle, womit sie auch die Anforderungen der persönlichen und fachlichen Eignung for-

mal erfüllen (vgl. Abschnitt 2.1). Die ausbildenden Fachkräfte sind die Facharbeiter, welche 

neben ihrer eigentlichen betrieblichen Tätigkeit in zeitlich abgesteckten Rahmen Ausbil-

dungsaufgaben übernehmen, aber keinen AEVO-Nachweis benötigen (vgl. Ulmer/Grutsch-

kow 2009).  

Im Jahr 2010 waren 675.198 Personen offiziell als hauptamtliche Ausbilder registriert (vgl. 

BIBB 2012, 202). Die tatsächliche Anzahl von Personen, die mit ausbildenden Tätigkeiten 

konfrontiert ist, liegt weitaus höher, wenngleich hier aussagekräftiges Zahlenmaterial nicht 

vorliegt. Länger zurückliegende Erwerbstätigenbefragungen aus dem Jahre 1999 kommen zu 

dem Schluss, dass von 33 Millionen Erwerbstätigen insgesamt 5,8 Millionen mit unterschied-

lichen Zeitanteilen mit Ausbildungstätigkeiten betraut waren. Hochgerechnet betrifft dies ca. 

17 % aller Beschäftigen (vgl. Bahl et al. 2012, 6). Diese Zahlen lassen eine heterogene Struk-

tur im betrieblichen Ausbildungsalltag vermuten, welche sich aufgrund branchen- und be-

triebsspezifischer Elemente noch verstärkt. So zeigen Bahl et al. (2012,  2f.; 17ff.) auf Basis 

einer Interviewstudie mit über 100 Ausbildungsakteuren u.a. auf, dass das Zusammenspiel 

der Ausbildungsakteure branchenspezifisch unterschiedlich ist (z. B. im kaufmännisch-ver-

waltenden Bereich werden die Auszubildenden von Beginn an im Arbeitsprozess eingesetzt, 

während im gewerblich-technischen Bereich die Auszubildenden zunächst eine Grundbildung 

– meist in Lehrwerkstätten – vermittelt bekommen) und die Handlungsspielräume der haupt-

amtlichen Ausbilder abhängig von der Größe der Unternehmen und deren Organisations-

struktur sind.  

Unabhängig von den Rollen der hauptamtlichen Ausbilder und ausbildenden Fachkräfte, zeigt 

sich eine Heterogenität im betrieblichen Ausbildungsalltag, welches Koordinations- und Ko-

operationsprozesse erfordert, um einen kohärenten Entwicklungsprozess bei den Auszubil-

denden sicherzustellen. Dies können die ausbildenden Fachkräfte in den unterschiedlichen 

Abteilungen nur schwer leisten, da sie nur jeweils in einen zeitlich wie inhaltlich abgegrenz-

ten Teil in der Ausbildung tätig werden. Demzufolge haben die hauptamtlichen Ausbilder die 

Herausforderung, die Prozesse zu planen und innerbetrieblich zu moderieren. Sloane (2006, 

486) unterscheidet hier zwischen makrodidaktischen Aufgaben i.S.e. organisatorisch-institu-

tionellen Bildungsmanagement und mikrodidaktischen Aufgaben i.S.d. pädagogisch-didak-

tischen Umsetzung.  
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Neben dieser Differenzierung sind die gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen 

in Ausbildungs- und Arbeitsstrukturen in den Blick zu nehmen:  

 Im Zuge der digitalen Transformation verändern sich Arbeits- und Leistungsprozesse 

und damit die zukünftig benötigen Kompetenzprofile, die bei den Auszubildenden zu 

fördern sind. So wird davon ausgegangen, dass überwachende Fähigkeiten und Ana-

lyse- und Abstraktionsvermögen zukünftig von höherer Relevanz sind.  

 Der Wissensarbeit kommt bereits seit einigen Jahren eine zunehmende Bedeutung zu, 

indem Ausbildung nicht nur auf die Vorbereitung von klar planbaren Arbeitstätigkei-

ten zielt, sondern die Bewältigung komplexer Problemsituationen mit aufnehmen 

muss. Prozesse der Wissensarbeit sind dadurch gekennzeichnet, dass das relevante 

Wissen im Prozess des Handelns zu konstruieren, zu revidieren und anzupassen an die 

Anforderungen der Handlungssituation ist, was einen permanenten Lernprozess 

gleicht (vgl. Willke 1998).  

 Ausbildungsstrukturen innerhalb der Betriebe ändern sich. Neben der traditionellen 

dualen Berufsausbildung entstehen Formen des dualen Studiums oder des ausbil-

dungsintegrierenden Studiums im Profil von akademischen Facharbeitern.  

 Die Bildungs- und Lernvoraussetzungen der Auszubildenden sind durch eine stärkere 

Heterogenität gekennzeichnet, was sich u. a. in schulischen Entwicklungswegen, 

Altersstrukturen, Migrationshintergründen u. ä. zeigt.  

Für die betriebliche Ausbildung bedeutet dies, einerseits die Anforderungen in den heutigen 

und zukünftigen Arbeitsprozessen in den Blick zu nehmen und auf der didaktischen Ebene 

entsprechende Lehr-Lernformen einzusetzen, die ein entsprechendes Kompetenzprofil bei den 

Auszubildenden fördern. Gössling/Sloane (2013, 239f.) schlagen hierbei zwei Ausbilderpro-

file auf der mikrodidaktischen Ebene vor: In Profil 1 geht es um die Vermittlung eines Be-

rufswissens für standardisierte Leistungserstellungsprozesse und in Profil 2 geht es um die 

Vorbereitung auf Prozesse der Wissensarbeit. Andererseits gilt es auf der Ebene des Bil-

dungsmanagements der betrieblichen Ausbildungsprozesse die veränderten Bedingungen von 

Ausbildungsformen und Voraussetzungen der Auszubildenden in den Blick zu nehmen (vgl. 

Abschnitt 4.2). Werden diese Anforderungen im Lichte der aktuellen AEVO (vgl. Abschnitt 

2.1) betrachtet, so kann festgehalten werden, dass die Aspekte des Bildungsmanagements und 

der veränderten Bedingungen im Ausbildungsalltag nicht aufgenommen werden. 

2.3 Didaktische Ebene 

Die didaktische Ebene zielt auf die Gestaltung der Lehr-Lernprozesse in der betrieblichen 

Ausbildung. Ein zentrales Prinzip im Rahmen der dualen betrieblichen Ausbildung stellt 

hierbei die Handlungsorientierung dar, welche u. a. als methodische Empfehlung in den Aus-

bildungsordnungen beschrieben ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch berufliches 

Handeln im Sinne der Bewältigung unterschiedlicher beruflicher Handlungssituationen sich 

ein übergreifendes Handlungsvermögen aufbaut. Es geht um das organische Gefüge zwischen 

dem Tun am Gegenstand und der Reflexion des Tuns (vgl. Dewey 1966). Es geht um die 
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selbstständige und kooperative aktive Erkundung von Lerngegenständen, in welchen der 

Ausbilder stärker die Rolle des Moderators und Begleiters denn eines Wissensvermittlers 

einnimmt. Ein Blick in die betriebliche Ausbildungsrealität zeigt jedoch, dass nach wie vor 

die Ausbildung stärker erfahrungsgeleitet und intuitiv erfolgt, als an der Orientierung neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse (vgl. u.a. Pätzold 2008), wenngleich die Forschungsbefunde 

in diesem Bereich seit Jahren nur gering ausgeprägt sind (vgl. u.a. Rausch et al. 2013, Sei-

fried & Baumgartner 2009).  

Bereits 1989 zeigten Pätzold/Drees (1989), dass Ausbilder ihr fachliches Know-How und ihre 

genuine pädagogische Begabung als Faktoren für Ausbildungserfolg sehen. In einer neueren 

Studie aus dem Jahr 2008 illustrieren Müller et al. (2008, 109ff.) in einer Pilotstudie bei Aus-

bildern im kaufmännischen Bereich, dass deren epistemologische Überzeugungen zu Lernen 

im mittleren Bereich zwischen naiv bis weit entwickelt liegen. So wird mehrheitlich Lernen 

als ein Entwicklungsprozess verstanden, gleichzeitig geben die Mehrheit der Ausbilder aber 

auch an, dass es eine Existenz von Wissensautoritäten gibt, somit eine Kanonisierbarkeit von 

Wissen, was nicht als zeitgemäß im Sinne der Wissensarbeit betrachtet werden kann (vgl. 

Abschnitt 2.2). Die epistemologischen Überzeugungen entwickeln sich – so die Studie weiter 

– mit zunehmenden Berufsjahren zurück. Daran schließt sich die Frage an, inwiefern entspre-

chende Qualifizierungsmaßnahmen Potential haben, das Ausbilderhandeln zu verbessern. Mit 

Einführung der AEVO wurden verschiedene Forschungsarbeiten zur Ausbilderqualifikation 

durchgeführt. Quer gelesen zeigt sich hierbei die Relevanz der Entwicklung einer selbststän-

digen Problemlösefähigkeit hinsichtlich der Gestaltung von Ausbildungssituationen sowie die 

Förderung der Reflexionsfähigkeit des eigenen Ausbilderhandelns (vgl. u.a. Pätzold/Drees 

1989, zsfsd. Gössling/Sloane 2013).  

Hinsichtlich der methodischen Gestaltung der Ausbildung zeigen Lauterbach & Ness (2000), 

dass die Vier-Stufen-Methode in der Ausbildung der Ausbilder nach wie vor dominiert. Dies 

spiegelt sich in der betrieblichen Ausbildungspraxis wider. So zeigt Ebbinghaus (2009) in ei-

ner Betriebsbefragung (n = 1.418), das stärker die traditionellen eher verrichtungsorientierten 

Methoden wie ‚praktische Unterweisung’ oder Vor- und Nachmachen’ am meisten vorkom-

men und auch von den Unternehmen gewünscht sind, während die Relevanz von modernen 

und aktiven Methoden zwar gesehen, aber in der betrieblichen Ausbildungspraxis noch nicht 

Eingang gefunden haben (vgl. Ebbinghaus 2009, 40ff.).  

Ein Element zur Verbesserung der Situation kann eine entsprechende Aus- bzw. Fortbildung 

der Ausbilder sein. Eine Studie von Rausch et al. (2013, 137ff.) untersucht die Effekte der 

Fortbildung von Ausbildern zu Lernprozessberatern. Es zeigen sich Hinweise, dass die Aus-

bilder in Tendenz stärker konstruktivistische Lernauffassungen dadurch aufbauen, wenn-

gleich die Effekte auf die wahrgenommene Qualität seitens der Auszubildenden ausbleiben. 

So konnten zwar positive Punkte hinsichtlich der Monitoring-Strategien bei den Auszubil-

denden festgehalten werden, allerdings kaum Unterschiede hinsichtlich Motivation, Lern-

strategien und Kompetenz.  
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2.4 Zwischenfazit 1: Betriebliche Bildungsarbeit im Dualen System  

Die betriebliche Bildungsarbeit im Dualen System wird nach den BBiG ordnungspolitisch 

strukturiert. Durch die Ausbildungsordnung werden Elemente wie Ziele, zu fördernde Kom-

petenzen sowie der Ausbildungsverlauf geordnet. Weiterhin werden Anforderungen der Aus-

bildungsstätte und des Ausbildungspersonals formuliert. Die AEVO ist hierbei ordnungspoli-

tisches Kernelement für die Ausbildung der Ausbilder, wenngleich nur eine geringe Regulie-

rungswirkung eintritt. Dies liegt einerseits darin, dass die AEVO eine nur sehr allgemeine 

und abstrakte curriculare Vorgabe darstellt; die Frage der konkreten Gestaltung der Ausbil-

dung der Ausbilder bleibt außen vor.  

Andererseits wird in der AEVO die Heterogenität betrieblicher Bildungsarbeit nicht aufge-

nommen. Dies meint nicht nur die Frage, wer Ausbildungsverantwortung übernimmt (haupt-

amtliche Ausbilder vs. ausbildende Fachkräfte). Darüber hinaus werden die Anforderungen 

an eine moderne Ausbildung – u. a. Veränderungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem 

oder branchenspezifische Traditionen (vgl. dazu Wittwer 2006, 406f.) – in der AEVO nicht 

aufgenommen. Somit entsteht auf Ebene des betrieblichen Ausbildungsalltags eine hetero-

gene Struktur.  

Auf der didaktischen Ebene kann ausgehend von der Zielstellung der Handlungsorientierung 

zusammenführend festgehalten werden, dass die Ausbilder bei der Gestaltung von Ausbil-

dungsprozessen stärker erfahrungsgeleitet und ‚intuitiv’ vorgehen und weniger eine berufspä-

dagogische Expertise aufbauen bzw. leitend beim Ausbildungshandeln sind. Auch metho-

disch liegt ein Passungsproblem zwischen den eingesetzten Methoden und den Erkenntnissen 

aus der Lernforschung sowie Anforderungen der betrieblichen Geschäftsprozesse vor.  

3 Strukturen der betrieblichen Ausbildung in den personen- und 

patientenbezogenen Dienstleitungsberufen des Gesundheitswesens  

3.1 Ordnungspolitische Ebene  

Insgesamt lassen sich für die Berufsausbildung in den personen- und patientenbezogenen 

Dienstleistungsberufen die Zuständigkeiten von drei wesentlichen gesetzlichen Bereichen 

anführen (vgl. Dielmann, 2013): (1) denen des BBiG bzw. der HwO, (2) den Berufszulas-

sungsgesetzen und (3) dem Landesrecht (Tabelle 1). 
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Tabelle 1:  Grundlagen der personen- und patientenbezogenen Dienstleistungsberufe 

des Gesundheitswesens 

Zuständig

-keit 

Gesetzliche Grundlage Art der beruflichen 

Bildung 

Beispiele zugehöriger Berufe 

des Gesundheitswesens 

Bund BBiG, HwO Duale 

Berufsausbildung  

Medizinische/r Fachangestellte/r, 

Zahnmedizinische/r 

Fachangestellte/r, 

ZahntechnikerIn, 

ChirurgiemechanikerIn 

Bund Berufszulassungsgesetze – 

Modellklausel nicht 

umgesetzt  

keine Duale 

Berufsausbildung, 

nur mehr oder minder 

stark an diese 

angelehnt  

Gesundheits- und 

KrankenpflegerIn, 

PhysiotherapeutIn, 

NotfallsanitäterIn, Hebamme/ 

Entbindungspfleger 

Berufszulassungsgesetze – 

Modellklausel umgesetzt 

hochschulische 

Ausbildung 

Gesundheits- und 

KrankenpflegerIn (B.Sc.), 

NotfallsanitäterIn (B.Sc.), 

Hebamme/ Entbindungspfleger 

(B. Sc.), Physiotherapeuten (B. 

Sc.) (jeweilige 

Berufszulassungsgesetze & 

Ausbildungsverordnungen mit 

Anpassung vom 25.09.2009) 

Länder Gesetze nach Landesrecht Vollzeitschulische 

Berufsausbildung 

zumeist mit Praktika 

PflegehelferIn, PflegeassistentIn 

 

Die Berufsausbildung nach dem Dualen System ist nach den gesetzlichen Grundlagen des 

Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung sowie der Ausbildungsordnungen gere-

gelt (vgl. ausführlich Abschnitt 2.1).  

Für die Berufe außerhalb des Dualen Systems sind zunächst die bundeseinheitlichen Berufs-

profile zu nennen, bei denen die Berufszulassungsgesetze die rechtlichen Grundlagen dar-

stellen. Die Berufszulassungsgesetze regeln die Zulassung zu ärztlichen und nicht ärztlichen 

Heilberufen nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG. Die Ausbildungen in diesen Berufsprofilen 

haben durchaus strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Dualen System, in Gänze sind die Rege-

lungen allerdings heterogener. Zum Beispiel sind die Auszubildenden nicht in jedem Fall in 

ein arbeitsrechtliches Ausbildungsverhältnis eingebunden, sondern z. T. schulgeldpflichtig, 

was von dem Träger der Ausbildung abhängig ist (vgl. KrPflG §12). Durch die Erweiterung 

ausgewählter Berufszulassungsgesetze mit Modellklauseln, die eine Hochschulausbildung 

vorsehen, werden erstmalig Berufsabschlüsse in den Heilberufen an Hochschulen möglich. 

Dies betrifft die Gesundheits- und Krankenpflege (KrPflG), die Notfallsanitäter (NotSanG), 
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die Hebammen und Entbindungshelfer (HebG), die Logopäden (LogopG), die Physiothera-

peuten (MPhG) und die Ergotherapeuten (ErgThG). Diese berufsintegrierenden Studiengänge 

sind erstausbildend und kombinieren den Berufsabschluss mit einem Hochschulabschluss, 

zumeist einem Bachelorabschluss. 

Während die Berufszulassungsgesetze in der Gesetzeskompetenz des Bundes liegen, kann der 

Landesgesetzgeber bezüglich der „Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum 

Heilgewerbe“ auch tätig werden, solange der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungs-

zuständigkeit keinen Gebrauch macht und dem Tätigwerden des Landesgesetzgebers zu-

stimmt (Art. 72 Abs. 1, Art 74 Abs. 1 GG). Ein Beispiel stellt hierfür die Ausbildung zum 

Altenpflegehelfer dar, die in die Zuständigkeit der Länder fällt, während die Ausbildung zum 

Altenpfleger auf Bundesebene geregelt ist (BVergGE 106, S. 62-166). Als Grund der ver-

schiedenen Zuständigkeiten für zwei Berufe eines Berufsfeldes wird u. a. angegeben, dass 

sich der Beruf des Altenpflegehelfers laut Bundesgesetzgeber nicht als Heilberuf darstelle. 

Somit hat der Bundesgesetzgeber u. a. die unmittelbare Zuständigkeit für diesen Beruf, die 

Regelungen der Zugangsvoraussetzungen, der Mindestanforderung, der Ausbildungsdauer, 

der Anerkennung der Schulen, der Bestimmung der Träger sowie die Definition der Inhalte 

zur Altenpflegehilfeausbildung wird den Ländern überlassen, die den Bezug der Altenpflege-

hilfe zu den Heilberufen klar sehen (BVergGE 106, S. 62-166; § 12 AltPflG).  

Die landesgesetzlich geregelten Ausbildungsberufe werden u. a. nach den Landesverordnun-

gen über Berufsbildende Schulen als auch nach den Rahmenvereinbarungen über die Berufs-

fachschulen vom 17.10.2013 (BFSO) in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Dadurch, 

dass die Regelungen durch die jeweils zuständigen Ministerien der jeweiligen Länder gestal-

tet werden, zeichnen sich diese durch eine starke Heterogenität und Unübersichtlichkeit aus. 

Zumeist wird die Ausbildung vollzeitschulisch organisiert, mit der Ergänzung durch über-

wiegend nicht vergütete Praktika.  

3.2 Organisatorische Ebene 

Während dessen die Qualifikation des praktischen Berufsbildungspersonals im Dualen 

System auf Basis der Ausbildungseignungsverordnung (AEVO, vgl. Abschnitt 2) geregelt 

wird, gibt es für die Dualen Berufe im Gesundheitssektor Ausnahmen. So ist bspw. die Ap-

probation des Arztes oder Zahnarztes ausreichend, dass dieser betrieblich medizinische oder 

zahnmedizinische Fachangestellte ausbilden darf, ohne eine entsprechende Qualifizierung wie 

die AEVO durchlaufen zu haben. Darüber hinaus bilden Ärzte und Zahnärzte demnach in 

einem Beruf aus, den sie selbst nicht ausüben. D. h., dass die Auszubildenden für Tätigkeiten 

qualifiziert werden, die von diesem Personal in der Regel nicht selbst ausgeführt werden. Das 

kann für das berufliche Selbstverständnis prägend sein.  

Die Anforderungen an das betriebliche Bildungspersonal in der Ausbildung nach Berufszu-

lassungsgesetzen sind kaum gesetzlich geregelt. Es gibt in den meisten Berufszulassungsge-

setzen kaum Hinweise auf die Qualifizierung weder des schulischen noch des betrieblichen 

Ausbildungspersonals. Auch wenn Vorgaben zur Gesamtstundenzahl der theoretischen und 
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praktischen Gestaltung der Ausbildung gibt, bleiben Angaben zu qualitativen Anforderungen 

und deren Umsetzung regelungsbedürftig (u. a. Weyland & Klemme, 2013). Eine Ausnahme 

bilden hier neuere Berufszulassungsgesetze und deren Ausbildungs-und Prüfungsverordnun-

gen wie das Krankenpflegegesetz (KrPfA, Abs. 2 § 4) und das Notfallsanitätergesetz (Not-

San-APrV Abs. 1 § 3). So werden in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpfleger 

drei Rollen differenziert: Neben Praxisanleitenden (aus dem Praxisfeld), den Praxisbegleiten-

den (aus Schule) werden noch Mentoren bzw. Tutoren sowie Situations- und Bereichsleitun-

gen in die Ausbildung eingebunden, die zusätzlich Ausbildungsaufgaben sowie Begleitung 

und Beratung für Schüler übernehmen und Prüfungen beiwohnen (vgl. KrPflAPrV). Die 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Krankenpflegegesetzes regelt in Abschnitt 1 § 2 

die fachlichen und pädagogischen Anforderungen an den Praxisanleiter. Zunächst wird in 

Praxisbegleitende und Praxisanleitende unterschieden. Praxisbegleitende sind Lehrkräfte, die 

die Schüler von Standort Schule aus in der Praxis begleiten. Praxisanleitende sind Pflege-

fachpersonen, die praktisches Handeln am Lernort Praxis vermitteln und „die Schüler 

schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heran [...] führen 

und die Verbindung mit der Schule [...] gewährleisten. [Dazu wird gesetzlich empfohlen ein] 

angemessenes Verhältnis zwischen der Zahl der Schüler zu der Zahl der Praxisanleiter in den 

jeweiligen Einsatzgebieten [...] sicherzustellen.“ (Abs. 1 § 2 KrPflAPrV). Dennoch bleibt z. 

B. die Qualifikation, die die Anleitenden neben der berufspädagogischen Weiterbildung von 

200 h (KrPflG, 2004) haben sollten, um diese Aufgabe zu erfüllen, die Auswahl dieser Perso-

nen, die Zeit, die ihnen dafür zur Verfügung gestellt wird sowie die finanzielle Vergütung 

dieser Tätigkeiten, ungeregelt. Zumeist liegen diese Entscheidungen bei den Einrichtungsver-

antwortlichen (Mamerow 2015, 8). Parallel dazu liegen Verantwortlichkeiten über die Tak-

tung und Ausgestaltung der Praxisbegleitung in de Verantwortung der Schule (Mamerow 

2015, 9). Dies ist auch für die landesrechtlich geregelten Ausbildungsberufe der Fall, da sich 

diese am Beispiel von Sachsen zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe u. a. auf das Kran-

kenpflegegesetz (KrPflG) vom 16. Juli 2003 (BGBl. I, S. 1442), die Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) vom 10. November 2003 

(BGBl. I, S. 2263) und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 

die Berufsfachschule im Freistaat Sachsen (Schulordnung Berufsfachschule - BFSO) in ihrer 

jeweils geltenden Fassung beziehen.  

Hinsichtlich der Lernorte kann festgehalten werden, dass für die drei unterschiedlich gesetz-

lich geregelten Berufsqualifizierungswege die Schule und der Betrieb einen Lernort darstel-

len; bei den Berufsgesetzen mit Modellklausel auch die Hochschule als dritter Lernort. Wäh-

rend die Gewichtung im Dualen System der praktischen Ausbildung mit 3.600 Stunden zu 

circa 1.000 Stunden theoretischer Ausbildung (z. B. Rahmenlehrplan Medizinische Fachan-

gestellte) relativ stabil ist, weisen im Unterschied dazu die Berufszulassungsgesetze als auch 

die Landesgesetze eine starke Heterogenität in der Gewichtung praktischer und theoretischer 

Ausbildungsanteile auf. So zeigt sich am Beispiel der Berufszulassungsgesetze, dass u. a. die 

Mindeststundenanzahl für die praktische Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger 

bei 2.300 Stunden und die für den theoretischen und praktischen Unterricht bei nicht weniger 

als 1.634 Stunden liegen sollte (KrPflG § 8). Im Vergleich dazu wird diese für die Ausbil-
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dung von Physiotherapeuten mit 1.600 Stunden zu 2.900 Stunden theoretischen und prakti-

schen Unterricht angegeben (PhysTh-APrV § 1). Am Beispiel der landesrechtlich geregelten 

Ausbildungsgänge hingegen zeigt sich eine Gewichtung zugunsten des Lernortes Schule. Die 

Ausbildung ist mit Betriebspraktika unterschiedlicher Zielstellung und unterschiedlichen Um-

fangs ergänzt (BFSO vom 27. April 2011). Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtungen 

von theoretischen und praktischen Anteilen ist davon auszugehen, dass auch die Rolle des 

betrieblich-beruflichen Bildungspersonals zeitlich als auch inhaltlich über die Gesamtausbil-

dung unterschiedlich ausgeprägt ist.  

3.3 Didaktische Ebene 

Auf der didaktischen Ebene stellt sich zunächst die Frage, welche Bildungsziele in den ein-

zelnen Ausbildungswegen verfolgt werden. Gleichwohl, dass für die Ausbildung in den per-

sonen- und patientenbezogenen Dienstleistungsberufen des Gesundheitswesens allgemeine 

Bildungsaufträge formuliert sind, sollten diese auch als Impulse für die Professionalisierung 

der Berufe genutzt werden, indem eine reflektierte Haltung forciert wird und gesellschaftliche 

und ökonomische Gegebenheiten hinterfragt werden.  

Vor allem inhaltlich wird für die Berufe des Dualen Systems als übergeordnetes Ausbildungs-

ziel die Vermittlung einer beruflichen Handlungsfähigkeit angestrebt, was sich in den Ord-

nungsgrundlagen wiederspiegelt (vgl. Abschnitt 2.3).  

Für die bundeseinheitlichen Ausbildungen außerhalb des Dualen Systems werden die Ziele 

sehr unterschiedlich gefasst, d. h. es wird weniger eine übergeordnete Zielvorstellung ersicht-

lich. Am Beispiel der Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegern (KrPflG § 3) wird 

als Ausbildungsziel formuliert, „Personen nach [...] dem allgemein anerkannten Stand pfle-

gewissenschaftlicher, medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse 

fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwir-

kung insbesondere bei der Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten [zu] vermit-

teln.“. In anderen Berufszulassungsgesetzen bzw. den dazugehörigen Ausbildungsverordnun-

gen sind wiederum lediglich schlagwortartige Inhalte der jeweiligen Berufsbilder angegeben 

(z. B. ErgThAPrV, Anlage 1).  

Das übergeordnete Ausbildungsziel der über Landesrecht geregelten Berufe ist nach der je-

weils gültigen Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen vom 17.10.2013 „Schülern 

und Schülerinnen Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit zu vermitteln 

und zu vertiefen, ihnen berufliche Grundqualifikationen für einen oder mehrbere anerkannte 

Ausbildungsberufe zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Be-

ruf zu führen.” Die Ziele und Inhalte zu den Ausbildungsberufen sind ausbildungsspezifisch 

in den jeweiligen Lehrplänen der Länder formuliert.  

Hinsichtlich der didaktischen Gestaltung der Ausbildung ergibt sich ebenfalls ein heterogenes 

Bild. Die gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung die den Berufszulassungsgesetzen und 

den Landesgesetzen zugeordnet sind, sind zum Teil kompetenzorientiert aufgebaut und teil-
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weise auch noch traditionell inputorientiert. Z. T. wird im Falle eines traditionell inputorien-

tierten Aufbaus durchaus die Empfehlung formuliert „den Unterricht modularisiert und kom-

petenzorientiert zu gestalten.“ (ErgThG, § 4 Abs. 5). 

Die systematische und langfristige Erfassung von Daten zur Berufsbildung in Deutschland 

und die Ableitung von Trends daraus wie dies z. B. im Dualen System mit dem Berufsbil-

dungsbericht geschieht, erscheint als bewährte Grundlage, um berufliche Bildung zu steuern. 

Dies wäre für die nach Berufszulassungsgesetzen und Landesrecht geregelten Berufe wün-

schenswert. Hier fehlt es bisher an einer soliden Datengrundlage, um über die Regelungen in 

den Ordnungsgrundlagen hinaus, belastbare Aussagen über die Strukturen in der betrieblich-

beruflichen Ausbildung zu machen. Die Erfassung von Daten im Bereich der Berufszulas-

sungsgesetze erfolgt derzeit vor allem bezogen auf die Umsetzung von Modellen auf Basis 

von Modellklauseln, die gesetzlich vorgeschrieben wissenschaftlich begleitet werden (vgl. 

KrPfG). Ein ähnliches Vorgehen ist ebenso bei der Einführung von landesrechtlich geregelten 

Berufen, so z. B. der ‚Einjährigen Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege’ umgesetzt 

worden (Göhler, 2011). 

3.4 Zwischenfazit 2:  

Die betriebliche Bildungsarbeit in den personen- und patientenbezogenen Dienstleistungsbe-

rufen des Gesundheitswesens wird durch das BBiG und die HwO, die Berufszulassungsge-

setze sowie Landesgesetze geordnet. U. a. aufgrund der verschiedenen gesetzlichen Zustän-

digkeiten auf Bundes- und Landesebene stellen die Ausbildungsordnungen sehr heterogene 

Vorgaben zu Zielen und Inhalten sowie dem Ausbildungsverlauf dar. Die Anforderungen an 

die Ausbildungsstätten sowie an die Qualifikation des beruflichen Bildungspersonals sind 

ebenso verschiedenartig bis kaum geregelt.  

Mit dieser Heterogenität gehen umfangreiche organisatorische und didaktische Entschei-

dungs- und Gestaltungsspielräume einher, die das berufliche Bildungspersonal, derzeit mit 

stark verschiedenartigen Qualifikationen, auffordert, dies zu bewältigen. Diese Situation bie-

tet Raum für Diskussionen und wissenschaftliche Auseinandersetzungen über Qualitätsan-

sprüche an das betriebliche Bildungspersonal – inhaltlich als auch bezüglich deren Haltung - 

und den Möglichkeiten diese einzulösen.  

4 Synoptische Zusammenführung  

4.1. Vergleichende Betrachtung der Zugänge  

In Tabelle 1 sind die Strukturen der betrieblichen Ausbildungsarbeit im Dualen System und 

in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege in Strukturierung der Ebene Ordnungspolitik, 

Organisation und Didaktik synoptisch gegenübergestellt.  
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Tabelle 2:  Synoptische Zusammenführung: betrieblich-berufliche Bildung im Dualen 

System und in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege  

 Duales System Berufsfelder Gesundheit und Pflege 

Ordnungspolitische 

Ebene 

Ordnungspolitische Regelung durch 

Ausbildungsordnung und BBiG  

AEVO ordnungspolitisches und 

bundeseinheitliches Kernelement mit 

geringer Regulierungswirkung  

Anforderungen an moderne 

Ausbildungsprozesse werden 

ordnungspolitisch nicht aufgenommen   

Heterogenität in den Ordnungs-

grundlagen: Regelung durch BBIG, 

HwO, Berufszulassungs- oder 

Landesgesetze 

Berufspädagogische Weiterbildung, 

zur Qualifizierung Ausbilder vor 

allem im Bereich Pflege etabliert, 

aber nicht bundeseinheitlich 

Organisatorische 

Ebene  

Differenzierung zwischen hauptamt-

lichen Ausbildern und ausbildenden 

Fachkräften  

Betriebliche Ausbildungsarbeit 

heterogen hinsichtlich Personal, 

Branchen und Betriebskultur  

Spannungsfeld: ökonomische und 

pädagogische Ansprüche im Arbeits-

alltag zu vereinen  

Anforderungen Beschäftigungssystem 

werden im Alltag der betrieblichen 

Ausbildungsarbeit nicht aufgenommen 

Differenzierung zwischen Praxis-

anleiter, Praxisbegleiter und 

Mentoren  

Betriebliche Bildungsarbeit 

heterogen aufgrund von Personal, 

Berufsspezifika und Betriebskultur  

Schnittstellenmanagement 

zugunsten der gemeinsamen Arbeit 

an der beruflichen Befähigung der 

Lernenden zwischen den Lernorten 

Akzeptanz der praxisanleitenden 

Tätigkeit bei hoher Arbeitsdichte 

und Ressourcenverknappung 

Didaktische Ebene   Prinzip der Handlungsorientierung  

Umsetzung eines verrichtungs-

orientierten, traditionellen Lehr-

Lernverständnis 

Ausbleibende Wirkung von 

Qualifizierungsmaßnahmen für 

Ausbilder   

Punktuell Verfolgung des Prinzips 

einer Kompetenz- und Handlungs-

orientierung  

Heterogenität in Umsetzung der 

Weiterbildung 

 

Im Dualen System zeigen sich bundeseinheitlich ordnungspolitische Regelungen. Die Erfül-

lung der persönlichen und pädagogischen Eignung der Ausbilder soll durch die AEVO sicher-

gestellt werden, welche aber nur eine geringe Regulierungswirkung hat. Dies liegt u. a. darin 

begründet, dass die Vorgaben der AEVO allgemein gehalten sind und die Anforderungen an 

eine moderne betriebliche Ausbildung (u. a. akademisches Profil vs. Facharbeiterprofil) curri-

cular nicht aufgenommen werden. Die Strukturen des Dualen Systems gelten in den Berufs-

feldern Gesundheit und Pflege auch für die Berufe, die gesetzlich auf Grundlage des BBiG 

und der HwO geregelt sind; wenngleich punktuell Ausnahmen vorhanden sind, indem z. B. 

Ärztinnen qua Qualifizierungsweg die persönliche und fachliche Eignung zur Ausbildung 
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attestiert wird. Auf der Ebene der Berufszulassungsgesetze und der Landesgesetze gibt es 

keine bundeseinheitlichen Regelungen. In einigen Berufszulassungsgesetzen, so z. B. dem 

Krankenpflegegesetz (2004) und dem Notfallsanitätergesetz (2008) sowie deren zugehöriger 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, sind Anforderungen an die Berufsausbilder formu-

liert. Berufe, die nach Landesgesetz geregelt sind und sich auf diese Berufszulassungsgesetze 

beziehen, rekurrieren zum Teil auf diese Anforderungen. Demnach ist ein allgemeiner und 

damit zwangsweise weit formulierter Anforderungsrahmen geschaffen, dessen Ausgestaltung 

durch die Praxisanleitenden in den Gesundheitseinrichtungen – also den Betrieben – zu lei-

sten ist. Konkrete Qualitätsanforderungen und die damit einhergehenden Prozessdokumen-

tationen, -evaluationen und -sicherungen bleiben weitgehend aus, was auch für das Duale 

System gilt.  

Auf organisatorischer Ebene offenbart sich für beide Bereiche – Duales System und Berufs-

felder Gesundheit und Pflege – das Spannungsfeld zwischen der Sicherstellung des Lei-

stungsprozesses und den pädagogischen Ansprüchen einer hochwertigen Ausbildung. Die 

Ausprägung des Spannungsfeldes hängt von den Strukturen vor Ort ab, u. a. inwiefern das 

Personal, welches Ausbildungsprozesse mitgestaltet eine entsprechende Eignung hat oder wie 

es im Betrieb eingebunden ist; ausbildende Fachkräfte oder Praxisbegleiter werden i. d. R. ein 

geringeres Zeitbudget für die Ausbildung haben, als hauptamtliche Ausbilder oder Praxisan-

leiter. Damit rückt die Diskussion um Zeit- und Zuständigkeitsrahmen innerhalb des betrieb-

lichen Ausbildungsortes weiter in den Fokus, welche in beiden Bereichen heterogen ausge-

prägt ist.  

In der Praxis der betrieblichen Ausbildung kann darüber hinaus für das Duale System und den 

Bereich Gesundheit und Pflege konstatiert werden, dass die Änderungen in der Wahl von Bil-

dungswegen in der Organisation der betrieblichen Ausbildungsarbeit nur gering bis gar nicht 

aufgenommen werden. U. a. die Anforderungen durch die Akademisierung, womit neben den 

traditionell beruflichen Facharbeiter auch ein akademischer Facharbeitertyp entsteht. Damit 

einher gehen unterschiedliche und weitere Lernorte (z. B. Hochschule) sowie neu akzentu-

ierte Kompetenzprofile, was Kooperationserfordernisse (z. B. Abstimmung mit der Hoch-

schule) und makrodidaktische Veränderungen (u. a. Sequenzierung von Ausbildungsabschnit-

ten) nach sich zieht. Parallel dazu sind die sich ändernden Anforderungen im Beschäftigungs-

system bereits im Hier-und-Jetzt der betrieblichen Ausbildungsarbeit aufzunehmen, u. a. die 

digitale Transformation und damit sich ändernde Kompetenzanforderungen.  

Für die didaktische Ebene zeigt sich im Dualen System wiederum eine bundesweite Einheit-

lichkeit was sich in den Prinzipien der Handlungs- und Kompetenzorientierung ausdrückt. So 

sind Ausbildungsordnungen u. a. seit 2015 nach der Struktur der Deutschen Qualifikations-

rahmens aufgebaut (vgl. BIBB 2015). In der Praxis wird auf mikrodidaktischer Ebene aller-

dings dem handlungsorientierten Lernverständnis nur bedingt gefolgt, da verrichtungsorien-

tierte und traditionelle Lehr-Lernmöglichkeiten i. d. R. umgesetzt werden (vgl. Abschnitt 

2.3). Im Bereich der Berufsfelder Gesundheit und Pflege ist in der Ausbildungspraxis ein 

ähnliches Bild zu vermuten, wenngleich hier noch weniger (bis gar keine) empirischen 
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Befunde vorliegen. Im Vergleich zum Dualen System liegt aber auch eine Heterogenität 

hinsichtlich der verfolgten didaktischen Ideale vor.  

4.2. Potenziale zur Weiterentwicklung  

Ausgangspunkt des Artikels war die Frage, welche Orientierungen für die Gestaltung der be-

trieblichen Ausbildungsarbeit in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege auf Basis des etab-

lierten Dualen Systems abgeleitet werden können. Die synoptische Gegenüberstellung zeigt 

die Unterschiede auf, wenngleich es auch strukturelle Ähnlichkeiten bei den aktuellen Gestal-

tungsanforderungen in beiden Bereichen gibt.  

Ein wesentlicher Orientierungspunkt für die betrieblich-berufliche Ausbildungsarbeit in den 

Berufsfeldern Gesundheit und Pflege kann in den bundeseinheitlichen Regelungen gesehen 

werden. Damit kann ein Beitrag geleistet werden, die vorhandene Heterogenität auf ord-

nungspolitischer Ebene aufzulösen. Für die nach Landesrecht geregelten Berufe wäre dies 

zugunsten einer einheitlich geregelten betrieblichen Bildungsarbeit lohnenswert, jedoch müs-

sen hier zunächst Verständigungsprozesse über die Landesebene hinaus initiiert werden, um 

eine bundeseinheitliche Regelung vornehmen zu können. Hierbei muss bedacht werden, dass 

der berufspraktische Teil der Ausbildung zumeist über Praktika abgedeckt wird und die Über-

nahme von Verantwortung beruflicher Ausbildungspartner zugunsten von Lernprozessen als 

nicht einfach betrachtet werden kann. Da die Berufsfelder Gesundheit und Pflege, wie bereits 

eingangs aufgezeigt, deutlich in Bewegung in Hinblick auf die Anforderungen der Arbeits-

welt sind, erscheint es als günstig direkt ein Weiterbildungsangebot an die Grundqualifizie-

rung zur Praxisanleiterin anzuschließen, dass auf kurzfristige Bedarfe der Arbeitswelt rea-

giert. 

Sowohl im Dualen System als auch in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege besteht in der 

betrieblichen Ausbildungsarbeit die Herausforderung, unterschiedliche Zielgruppen zu be-

treuen. Hiermit wird einerseits auf die zunehmende Akademisierung von beruflichen Bil-

dungsprozessen rekurriert, die im Ergebnis zu der Ausbildung von Typus beruflicher Fach-

arbeiter und Typus akademischer Facharbeiter führen. Andererseits sind die Voraussetzungen 

der Auszubildenden hinsichtlich bisheriger Bildungsabschlüsse oder Migrationshintergründen 

verschieden. Die hauptamtlichen Ausbilder haben somit die Aufgabe, die Bildungsprozesse 

der unterschiedlichen Typen von Auszubildenden und damit einhergehenden Ausbildungs-

formen – von der klassischen Ausbildung über Mischformen von Ausbildung und Studium 

bis zum dualen Studium – zu gestalten. Hierbei sind zwei Ausbilderprofile zu differenzieren:  

 Ausbilderprofil 1 – Externer Prozesspromotor: Management der Kooperationspro-

zesse zwischen den einzelnen an der Ausbildung beteiligten Institutionen (z.B. Hoch-

schulen, kommunale Organisationen, Kammern, Schulen, weitere Praxispartner) im 

Sinne der Sicherstellung einer kohärenten betrieblichen Ausbildung. Das hauptamtli-

che Ausbilderprofil hat somit eine stärkere Außenorientierung und fungiert als Medi-

ator, Vermittler und Moderator zwischen den Zielen und Ansprüchen der internen 
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betrieblichen Ausbildung und deren Sicherstellung über die Zusammenarbeit mit den 

extern relevanten Partnern.  

 Ausbildungsprofil 2 – Interner Makrodidaktiker: Aus Binnensicht gilt es, die hetero-

genen Ausbildungsprofile auf der makrodidaktischen Ebene kohärent zu justieren. 

Dies zielt einerseits auf der Sequenzierung und Strukturierung der Ausbildung im Be-

trieb in einem Ausbildungsprofil (z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger oder Indust-

riekauffrau). Andererseits gilt es, Synergien zwischen den unterschiedlichen Ausbil-

dungsformen auf der makrodidaktischen Ebene herzustellen (z.B. kooperative Pro-

jektbearbeitung zwischen Dual Studierenden und Auszubildenden im Dualen System).  

Beide Profile spiegeln stärker makrodidaktische und organisatorische Aufgaben wider. Auf 

der mikrodidaktischen Ebene ist eine entsprechende Umsetzung sicherzustellen, wofür die 

ausbildenden Fachkräfte oder Praxisbegleiter entsprechend zu qualifizieren sind. Aber auch 

die hauptamtlichen Ausbilder und Praxisanleiter sind für die Profile entsprechend zu bilden. 

Ein erster Schritt wäre hierbei eine entsprechende Anpassung der Ordnungsgrundlagen, der 

AEVO auf Bundesebene bzw. eine stärkere Ausgestaltung einer potentiellen bundesweiten 

Regelung im Berufsfeld Gesundheit und Pflege. Hierbei wäre dann gleichzeitig zu prüfen, 

inwiefern domänenspezifische Anforderungen in der betrieblichen Ausbildungsarbeit mit 

aufgenommen werden (z. B. kaufmännisch vs. gewerblich-technisch oder pflegerisch vs. the-

rapeutisch). Curricular kann dies in Form eines modularisierten Aufbaus der AEVO gelöst 

werden. Genaugenommen stellen die aktuellen Handlungsfelder der AEVO eine Form von 

Modulen dar, welche durch ein weiteres Modul (Spezialisierungsgebiet) ergänzt werden kön-

nen.  

Damit bei einer Veränderung der Ordnungsgrundlagen eine Regulierungswirkung sicherge-

stellt ist, sind entsprechende Qualitätssicherungssysteme zu etablieren. So werden Studien-

programme an Hochschulen in festgelegten Abständen (re)akkreditiert und Schulen etablieren 

Qualitätsmanagementprogramme, während ähnliche Verfahren im Bereich der betrieblich-

beruflichen Ausbildung nur betriebsintern punktuell zu finden sind. Auch eine regelmäßige 

Re-Akkreditierung von Ausbildungsprogrammen für betriebliche Ausbilderinnen ist sinnvoll. 

Aus Implementationsperspektive wird sich dabei das alte Dilemma auftun, einerseits die 

Qualität der betrieblich-beruflichen Ausbildung zu sichern, aber auch die Attraktivität des 

Angebotes von Ausbildungsmöglichkeiten seitens der Betriebe aufrechtzuerhalten.  

Nicht zuletzt ist damit – gerade in den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege – auch ein weite-

res Spannungspotenzial im Zuge der Professionalisierung anzusprechen. Soll mit der Qualifi-

zierung des betrieblichen Ausbildungspersonals die beginnende Professionalisierung der Be-

rufe befördert werden, ist davon auszugehen, dass sich Ökonomisierungsdruck und wirt-

schaftliche Durchdringung des Gesundheitswesens mit dem Anspruch einer Berufsgruppe, 

vermehrten Einfluss auf die Schaffung, Anwendung und Entlohnung ihres berufsspezifischen 

Wissens und Könnens (Unschuld 2015), gegenüberstehen. Dieses Spannungsfeld ist vor al-

lem durch die Haltung betrieblichen Ausbildungspersonals zu gestalten – die in der Qualifi-

zierung betrieblichen Ausbildungspersonals nicht unberücksichtigt bleiben sollte. 
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5 Ausblick: Zukunft der betrieblichen Bildungsarbeit in den Berufs-

feldern Gesundheit und Pflege 

Das Anliegen des Artikels war es die Qualifizierung zur betrieblichen Bildungsarbeit in den 

Bereichen Duales System und den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege miteinander zu ver-

gleichen sowie auf Basis dessen Entwicklungspotentiale – insbesondere für den Bereich 

Gesundheit und Pflege – zu identifizieren. Im Ergebnis zeigt sich, dass zwar auf ordnungspo-

litischer Ebene im Dualen System eine Einheitlichkeit hinsichtlich Qualifizierung und ver-

folgten Standards vorherrscht, diese allerdings nicht gleichzeitig auch eine steuernde Wirkung 

auf die alltäglichen Ausbildungsprozesse zeigen. In den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege 

zeigt sich ein ähnliches Bild, wenngleich hier auch auf ordnungspolitischer Ebene eine Hete-

rogenität vorliegt.  

Eng verbunden damit kann ausblickend die Frage formuliert werden, inwiefern die begin-

nende Professionalisierung personen- und patientenbezogener Dienstleistungsberufe des 

Gesundheitswesens vor dem Hintergrund zu Anfangs beschriebener gesellschaftlicher und 

ökonomischer Gegebenheiten und der heterogenen Qualifizierung des betrieblichen Ausbil-

dungspersonals gelingen kann bzw. wie diese durch die Qualifikation des schulischen und 

betrieblichen Ausbildungspersonals, aber auch deren persönlicher Haltung zu gesellschaftli-

chen und ökonomischen Spannungsfeldern zu flankieren sind. Die aufgezeigten Entwick-

lungsmöglichkeiten sollen ein Angebot sein, die Professionalisierung der betrieblich-berufli-

chen Ausbildungsarbeit in diesem Sinne voranzuführen.  
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